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In dieser Ausgabe: 
Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
bei einem unbefristeten Leih-
arbeitsverhältnis kommt eine 
dauerhafte Zuordnung des 
Leiharbeitnehmers zu einer 
ersten Tätigkeitsstätte beim 
Entleiher regelmäßig nicht in 
Betracht. Durch diese steuer-
zahlerfreundliche Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs 
sind die Fahrten zum Entlei-
her grundsätzlich nach Rei-
sekostengrundsätzen als 
Werbungskosten abzugsfä-
hig. 
Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte 
hinzuweisen: 
▪ Wer die gesetzliche Re-

gelaltersgrenze erreicht 
und weiterarbeitet, soll 
seinen Arbeitslohn bis zu 
2.000 EUR im Monat 
steuerfrei erhalten kön-
nen. Der Regierungsent-
wurf zur Aktivrente sieht 

eine Steuerbefreiung ab 
dem 1.1.2026 vor. 

▪ Schenkungsteuer: Die 
Steuerbefreiung für die 
lebzeitige Zuwendung 
eines Familienheims un-
ter Ehegatten kann auch 
dann zu gewähren sein, 
wenn der eine Ehegatte 
das Familienheim in eine 
Ehegatten-GbR einlegt, 
an der die Ehegatten zu 
gleichen Teilen beteiligt 
sind. Das hat der Bundes-
finanzhof entschieden. 

▪ Unterhaltsaufwendungen 
können mitunter als au-
ßergewöhnliche Belas-
tungen steuerlich geltend 

gemacht werden. Bei 
Geldzuwendungen muss 
die Zahlung durch Über-
weisung auf das Konto 
der unterhaltenen Person 
erfolgen. Zum Nachweis 
hat das Bundesfinanzmi-
nisterium nun Stellung 
bezogen. 

Diese und weitere interes-
sante Informationen finden 
Sie in der Ausgabe für De-
zember 2025. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Arno Wagner 
Steuerberater 
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Hauptsitz 
55276 Oppenheim  
Bahnhofstraße 9 
Telefon: 0 61 33 / 94 00-0 
Telefax: 0 61 33 / 94 00 –90 

Niederlassung 
55487 Sohren 
Laufersweilerstraße 2 
Telefon: 0 65 43 / 98 00 23 
Telefax: 0 65 43 / 98 00 24 

Niederlassung 
55239 Gau-Odernheim 
Silvanerstraße 24 
Telefon: 0 67 33 / 94 80 04 
Telefax: 0 67 33 / 94 97 80 

Wir schließen unsere Niederlassung in Bodenheim zum 31.12.2025. 

Bitte beachten Sie: 
Unser Büro ist vom  

24.12.2025 - 02.01.2026 
geschlossen. 

Liebe Geschäftsfreunde und Mandanten, 
 

wie schon im Vorjahr überbringen wir auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsgrüße auf elektronischem Weg 
und verzichten auf gedruckte Grußkarten. Damit möchten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz und zur nach-
haltigen Unternehmensführung leisten. Dies bedeutet nicht, dass wir die Zusammenarbeit mit Ihnen weniger schät-
zen. Digitale Weihnachtsgrüße sind in Zeiten von Ressourcenschonung und Digitalisierung aber angebrachter denn 
je. 
 

Das hierdurch gesparte Geld werden wir gemäß dem Motto „Spenden statt Verschwenden“ wieder an eine gemein-
nützige Organisation spenden. 
 

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr, und bedanken uns ganz 
herzlich für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr 2025. 
 
 

Arno Wagner                                             Christian Walther                            Fritz Schardt 
Steuerberater                                             Steuerberater                                   Vereidigter Buchprüfer 
Landwirtschaftliche Buchstelle                                                                          Steuerberater 
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Thema des Monats 

Zur Besteuerung der Übertragung von Einzweck-Gutscheinen 

erst bei der Einlösung des Gut-
scheins an. Jede vorangegangene 
Übertragung des Gutscheins unter-
liegt nicht der Umsatzsteuer. 

Über folgenden Fall in Vertriebsketten 
musste jüngst entschieden werden: 
Sachverhalt 
Im Streitfall vertrieb die Klägerin über 
ihren Internetshop Gutscheincodes 
zum Aufladen von Nutzerkonten für 
das X Netzwerk (ein elektronisches 
Portal mit digitalen Inhalten) an End-
verbraucher mit einem deutschen 
Nutzerkonto (Länderkennung DE). Die 
Endverbraucher konnten im X Netz-
werk viele verschiedene elektronische 
Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Zuvor hatte die Klägerin die 
Codes von Zwischenhändlern aus 
anderen Mitgliedstaaten der EU erwor-
ben. 
X war bei Ausgabe der Codes davon 
ausgegangen, dass es sich um Ein-
zweck-Gutscheine handelt. Die Kläge-
rin erfasste die Umsätze in ihren Um-
satzsteuererklärungen nicht und 
brachte vor, dass es sich bei den 
Codes um Mehrzweck-Gutscheine 
handele, weil der Erwerb über Zwi-
schenhändler im EU-Ausland zulässig 
sei. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Schleswig-Holstein teilten diese Ein-
schätzung nicht. Sie waren der An-
sicht, die Codes stellten Einzweck-
Gutscheine dar, sodass die Übertra-
gung der Codes an die Endverbrau-
cher der Umsatzsteuer zu unterwerfen 
sei. Entscheidend sei, dass aufgrund 
der deutschen Länderkennung der Ort 
der Leistung an die Endverbraucher in 
Deutschland feststehe. 

Zur Klärung rief der Bundesfinanzhof 
den Europäischen Gerichtshof an. 
Der Europäische Gerichtshof ent-
schied im April 2024, dass nur der Ort 
der Leistung an die Endverbraucher 
zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses 
Gutscheins feststehen muss. Ob der 
Gutschein vor der Einlösung über Zwi-
schenhändler übertragen wird, die in 
anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, 
ist unerheblich. Es ist auch nicht ent-
scheidend, dass Gutscheincodes mög-
licherweise unter Verstoß gegen die 
Nutzungsbedingungen der X von End-
verbrauchern aus anderen Mitglied-
staaten eingelöst werden. 
Mit seinem aktuellen Beschluss hat 
der Bundesfinanzhof diese rechtlichen 
Vorgaben des Europäischen Gerichts-
hofs umgesetzt. Weil nach den tat-
sächlichen Feststellungen des Finanz-
gerichts nur eine Einlösung von in 
Deutschland ansässigen Endverbrau-
chern in Betracht kommt, steht der Ort 
der Leistung in Deutschland fest. Da 
nur digitale Inhalte, die dem Regel-
steuersatz von 19 % unterliegen, ab-
rufbar waren, handelte es sich bei den 
Gutscheincodes um Einzweck-
Gutscheine. Ihre Übertragung unter-
liegt der Umsatzsteuer. 
Beachten Sie 
Die Einstufung, die X bei der erstmali-
gen Ausgabe der Gutscheincodes vor-
genommen hatte, erwies sich daher 
als zutreffend. Die Besteuerung von 
Gutscheinen hängt nicht vom Ver-
triebsweg ab. Der Erwerb direkt beim 
ausgebenden Unternehmer wird ge-
nauso besteuert wie der Erwerb über 
einen oder mehrere Zwischenhändler. 

Ob ein Gutschein als Einzweck-
Gutschein oder als Mehrzweck-
Gutschein anzusehen ist, beurteilt sich 
nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Gutscheins. Es 
kommt bei dieser Beurteilung nicht 
darauf an, ob ein Gutschein nach sei-
ner Ausgabe zwischen Steuerpflichti-
gen übertragen werden kann, die im 
eigenen Namen handeln und in ande-
ren Mitgliedstaaten als demjenigen 
ansässig sind, in dem der Leistungsort 
liegt. So lautet ein aktueller Beschluss 
des Bundesfinanzhofs. 
Hintergrund 
Seit 2019 richtet sich die Besteuerung 
von Gutscheinen nach den Grundsät-
zen des § 3 Abs. 13 bis 15 Umsatz-
steuergesetz (UStG). Es wird zwischen 
E in z wec k -  u nd  Me h rzw e ck -
Gutscheinen unterschieden: 
▪ Ein Einzweck-Gutschein liegt vor, 

wenn bei der Ausstellung des Gut-
scheins zum einen der Ort der 
Leistung, auf die sich der Gut-
schein bezieht, und zum anderen 
die für die Leistung geschuldete 
Umsatzsteuer feststehen. 
Besteuerung: Die Ausgabe und die 
Übertragung eines Einzweck-
Gutscheins werden als die Liefe-
rung des Gegenstands oder die 
Erbringung der sonstigen Leistung, 
auf die sich der Gutschein bezieht, 
angesehen. Die Umsatzsteuer ist 
daher bereits zu diesem Zeitpunkt 
an das Finanzamt zu entrichten. 

▪ Gutscheine, die keine Einzweck-
Gutscheine sind, sind Mehrzweck-
Gutscheine. 
Besteuerung: Bei den Mehrzweck-
Gutscheinen fällt die Umsatzsteuer 

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

öffnet oder wenden Sie sich an Ihren 
IT-Experten. 
Wichtig:  
Bitte leiten Sie verdächtige Mails kei-
nesfalls an uns weiter, um unsere IT-
Infrastruktur zu schützen. Bei Unsi-

cherheiten stehen wir Ihnen gerne 
telefonisch zur Verfügung. 
Die Sicherheit Ihrer Daten ist unser 
höchstes Gut! 

Wichtiger Sicherheitshinweis: Phishing Mails und Deepfakes 

Wichtiger Sicherheitshinweis:  
Aufgrund der steigenden Gefahr durch 
Phishing und Deepfakes bitten wir Sie 
um erhöhte Wachsamkeit. Wenn 
Ihnen eine E-Mail verdächtig vor-
kommt, löschen Sie diese bitte unge-
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Wirtschaft 

Verbraucherpreisindex (Änderung zum Vorjahreswert) 

 
 

 Verzugszins bei Rechtsgeschäften (§ 288 Abs. 1 und 2 BGB) 

 
* Überleitungsvorschrift: Der seit dem 29.7.2014 für Handelsgeschäfte geltende Zinssatz von 9 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz ist gem. EGBGB Art. 229 § 34 Satz 1 nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem 28.7.2014 entstanden sind. 

Monat: 08/24 01/25 04/25 07/25 08/25 

BRD gesamt: + 1,9 % + 2,3 % + 2,1 % + 2,0 % + 2,2 % 

Zeitraum Basiszins VerzugszinsVerbraucher VerzugszinsUnternehmer 

1.1. - 30.6.17 - 0,88 % 4,12,% 8,12 %* 

1.7. - 31.12.17 - 0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

1.1.18 - 31.12.22 - 0,88 % 4,12 % 8,12 % 

1.1.-30.6.23 + 1,62 % 6,62 % 10,62 % 

1.7. - 31.12.23 + 3,12 % 8,12 % 12,12 % 

1.1.- 30.6.2024 + 3,62 % 8,62 % 12,62 % 

1.7.– 31.12.2024 + 3,37 % 8,37 % 12,37 % 

1.1.-30.6.2025 + 2,27 % 7,27 % 11,27 % 

Seit 1.7.2025 + 1,27 % 6,27 % 10,27 % 

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Alle Steuerzahler 

EUR im Jahr vor. Dieser Freibetrag ist 
aber (im Rahmen einer „Zwölftelung“) 
so aufzuteilen, dass er nur für die Mo-
nate gewährt wird, in denen die Vo-
raussetzungen vorliegen. 
Beachten Sie  
Die Steuerfreistellung soll bereits im 
Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgen  
– in der Steuerklasse VI jedoch nur, 
wenn der Arbeitnehmer gegenüber 
dem Arbeitgeber bestätigt hat, dass die 
Steuerbefreiung nicht bereits in einem 

anderen Dienstverhältnis berücksich-
tigt wird. 
Es sollen nur solche Leistungen be-
günstigt sein, die vom Steuerpflichti-
gen nach Erreichen der Regelalters-
grenze gemäß § 35 S. 2 oder § 235 
Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch erbracht werden. Für Tätig-
keiten davor soll es keine Steuerbefrei-
ung geben, auch wenn die Zahlungen 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
erfolgen. 

Aktivrente ab 2026: Bis zu 2.000 EUR sollen monatlich steuerfrei 
sein 
Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze 
erreicht und weiterarbeitet, soll seinen 
Arbeitslohn bis zu 2.000 EUR im Mo-
nat steuerfrei erhalten können. Nach 
dem Regierungsentwurf zur Aktivrente 
fallen aber weiterhin Sozialabgaben 
an. Der Bundesrat muss dem Gesetz 
noch zustimmen.  
Der neue § 3 Nr. 21 Einkommensteu-
ergesetz (EStG-Entwurf) sieht ab dem 
1.1.2026 eine Steuerbefreiung der 
Einnahmen bis zu insgesamt 24.000 

Steuertermine  

 
 
Beiträge Sozialversicherung  

 

Fälligkeit 12.01.2026 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ 

Scheckzahlungen Der Scheck muss dem FA spätestens 3 Werktage vor dem Fälligkeitstag vorliegen 

Überweisung 15.01.2026 für UStVA, LStAnm, EStVZ, KStVZ 

Beiträge 01/2026 spätestens 28.01.2026 

Termine Januar 2026 

http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_2
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reichter Steuererklärungen erlassen, 
sollen grundsätzlich elektronisch zum 
Abruf bereitgestellt werden. Im Unter-
schied zur bisherigen Regelung ist 
hierfür keine Einwilligung mehr erfor-
derlich. 
Beachten Sie  
Die Papierform ist auch weiterhin 
möglich. Denn der elektronischen 
Bekanntgabe kann widersprochen und 
eine einmalige oder dauerhafte Zusen-
dung von Bescheiden per Post ver-
langt werden. Der Antrag ist formlos 
und ohne Begründung möglich. Wich-
tig ist jedoch: Er gilt nur für die Zu-

kunft. 
Merke 
Ein zum Abruf bereitgestellter elektro-
nischer Bescheid gilt am vierten Tag 
nach der Bereitstellung als bekannt 
gegeben. Damit beginnt auch die Ein-
spruchsfrist. Liegt der Bescheid zum 
Abruf bereit, versendet die Finanzver-
waltung eine Benachrichtigung. Im 
Gegensatz zur noch geltenden Rechts-
lage erfüllt diese Benachrichtigung nur 
noch eine Hinweisfunktion. Für die 
Bestimmung des Zeitpunkts der Be-
kanntgabe des Bescheids ist sie grund-
sätzlich irrelevant. 

Digitale Steuerbescheide ab 2026 

Durch das vierte Bürokratieentlas-
tungsgesetz (BGBl I 2024, Nr. 323) 
wurde § 122a der Abgabenordnung 
(AO) mit Wirkung ab 2026 geändert. 
Dadurch werden elektronische Be-
scheide zur Regel – Papier zur Aus-
nahme. Der Deutsche Steuerberater-
verband e. V. (DStV) hat die Änderun-
gen jüngst zusammengefasst. 
Die Neufassung des § 122a AO er-
laubt den Finanzbehörden, Verwal-
tungsakte durch die Bereitstellung 
zum Datenabruf bekannt zu geben. 
Steuerbescheide, die Finanzbehörden 
auf Grundlage elektronisch einge-

um fünf Jahre bis zum 31.12.2030 
verlängern. Die maximal zehnjährige 
Steuerbefreiung soll jedoch begrenzt 
sein – und zwar längstens bis zum 
31.12.2035. Dadurch soll es sich loh-
nen, frühzeitig ein reines Elektrofahr-

zeug anzuschaffen (Achtes Gesetz zur 
Änderung des Kraftfahrzeugsteuerge-
setzes, Regierungsentwurf vom 
15.10.2025; Zustimmung durch den 
Bundesrat steht noch aus). 

Bundesregierung will Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge 
verlängern 
Die Kfz-Steuerbefreiung gilt bislang für 
reine Elektrofahrzeuge, die bis zum 
31.12.2025 erstmalig zugelassen bzw. 
komplett auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden. Die Bundesregierung möchte 
diese steuerliche Begünstigung nun 

Gegensatz zur Schenkung) Behaltens-
fristen zu beachten. 
Sachverhalt 
Der Ehemann (EM) und seine Ehefrau 
(EF) waren zu je 50 % Gesellschafter 
einer 2020 durch notariell beurkunde-
ten Vertrag errichteten GbR. Die EF 
war Alleineigentümerin eines Wohn-
hauses, das die Eheleute zu eigenen 
W o h n z w e c k e n  n u t z t e n 
(Familienheim). In derselben notariel-
len Urkunde übertrug die EF das Fami-
lienheim unentgeltlich in das Gesell-
schaftsvermögen der GbR. 
Die hierdurch zugunsten des EM be-
wirkte Berechtigung an dem Grund-
stück bezeichneten die Eheleute als 
unentgeltliche ehebedingte Zuwen-
dung. Der EM gab eine Schenkung-

steuererklärung ab und beantragte die 
Steuerbefreiung für ein Familienheim 
n a c h  
§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG, die das 
Finanzamt nicht gewährte – nach An-
sicht des Finanzgerichts und des Bun-
desfinanzhofs aber zu Unrecht. 
Überträgt ein Ehegatte das Familien-
heim unentgeltlich auf eine GbR, an 
der beide Ehegatten zu gleichen Tei-
len beteiligt sind, ist der andere Ehe-
gatte in Höhe des hälftigen Werts des 
Familienheims schenkungsteuerlich 
bereichert. Aber auch der Erwerb von 
Gesamthandseigentum an einem Fa-
milienheim wird von der Steuerbefrei-
ung erfasst. 

Familienheim: Einlage in Ehegatten-GbR ohne Schenkungsteuer 

Die Steuerbefreiung für die lebzeitige 
Zuwendung eines Familienheims un-
ter Ehegatten kann auch dann zu ge-
währen sein, wenn der eine Ehegatte 
das Familienheim in eine Ehegatten-
GbR einlegt, an der die Ehegatten zu 
gleichen Teilen beteiligt sind. Das hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. 
Zum Hintergrund: Die unentgeltliche 
Übertragung des Familienheims ist 
unter den Voraussetzungen des § 13 
Abs. 1 Nr. 4a, 4b und 4c des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes (ErbStG) steuerfrei. Begünstigt 
sind die lebzeitige Übertragung zwi-
schen Ehegatten, der Ehegattenerwerb 
von Todes wegen sowie der Erwerb 
von Todes wegen durch Kinder. Beim 
Erwerb von Todes wegen sind (im 

Merke  
Weitere Voraussetzung ist, dass der 
Arbeitgeber für die Leistungen Beiträ-
ge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu entrichten hat. Somit werden 
z. B. Beamte und geringfügig Beschäf-

tigte ausgeschlossen. 
Auch Tätigkeiten, die zu Einkünften 
aus selbstständiger Arbeit, Gewerbe-
betrieb oder Land- und Forstwirtschaft 
führen, sollen von der Begünstigung 
ausgenommen werden. 

Aktivrente ab 2026: Bis zu 2.000 EUR sollen monatlich steuerfrei 
sein 
Beachten Sie  
Ausschließlich Einnahmen aus nicht-
selbstständiger Arbeit nach § 19 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 EStG sollen steuerfrei ge-
stellt werden. 
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Vermieter 

Kinderfreibetrag für die unterhalte-
ne Person besteht und 

▪ die unterhaltene Person kein oder 
nur ein geringes Vermögen besitzt. 

Der Abzug ist auf die Höhe des 
Grundfreibetrags (für 2025: 12.096 
EUR) beschränkt. Übernommene Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung werden zusätzlich berücksichtigt. 
Beachten Sie 
Der Höchstbetrag mindert sich aber 
um Einkünfte und Bezüge der unter-
stützten Person, die 624 EUR im Jahr 
übersteigen. 
Aktuelle Schreiben 
Das Bundesfinanzministerium hat sich 
zur Berücksichtigung von Aufwendun-
gen für den Unterhalt von Personen 
im Ausland geäußert. In einem weite-
ren Schreiben vom 15.10.2025 gibt 
das Bundesfinanzministerium allge-
meine Hinweise zum Abzug von Un-
terhaltsaufwendungen. In diesem 
Schreiben verweist es hinsichtlich der 
Nachweiserfordernisse bei Geldzu-
wendungen auf das erstgenannte 
Schreiben. 

Beachten Sie 
Überweisungen sind grundsätzlich 
durch Belege (Buchungsbestätigungen 
oder Kontoauszüge) nachzuweisen, 
die die unterhaltene Person als Emp-
fänger ausweisen. Für die Überwei-
sung anfallende Aufwendungen sind 
keine Unterhaltsaufwendungen. 
Merke 
Überweisungen auf ein nicht auf den 
Namen der unterhaltenen Person lau-
tendes Konto erfüllen nicht die Ab-
zugsvoraussetzungen. Eine Ausnahme 
gilt für Zahlungen, die zur Erfüllung 
einer Verbindlichkeit der unterhalte-
nen Person für typische Unterhaltsauf-
wendungen in deren Namen direkt auf 
das Bankkonto eines Dritten überwie-
sen werden (abgekürzter Zahlungs-
weg). Diese Zahlungen können be-
rücksichtigt werden, wenn die Ver-
bindlichkeit vom Steuerpflichtigen 
n a ch ge w i e se n  w e r de n  k an n 
(beispielsweise durch Vorlage des 
Mietvertrags). 

Unterhaltsleistungen: Finanzverwaltung äußert sich zum Nachweis  
der Zahlung 
U n t e r h a l t s a u f w e n d u n g e n 
(beispielsweise an Eltern oder Kinder) 
können nach § 33a Abs. 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) als außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich 
geltend gemacht werden. Durch das 
Jahressteuergesetz 2024 wurde mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2025 geregelt, dass bei Geldzu-
wendungen die Zahlung der Unter-
haltsleistungen durch Überweisung 
auf das Konto der unterhaltenen Per-
son zu erfolgen hat. Zum Nachweis 
hat das Bundesfinanzministerium nun 
Stellung bezogen.  
Hintergrund 
Steuerpflichtige können Unterhaltsleis-
tungen insbesondere dann als außer-
gewöhnliche Belastungen nach § 33a 
EStG in der Einkommensteuererklä-
rung geltend machen, wenn 
▪ sie gegenüber der Person gesetz-

lich zum Unterhalt verpflichtet 
sind, 

▪ sie die Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person angeben, 

▪ kein Anspruch auf Kindergeld oder 

Sachverhalt 
Einer Steuerpflichtigen gehörte ein 
vermietetes Einfamilienhaus. Nach-
dem sie sich zum Abriss des sanie-
rungsbedürftigen, aber noch funktions-
fähigen Hauses entschlossen hatte, 
stellte sie im Jahr 2019 einen Bauan-
trag für ein neues Einfamilienhaus. Im 
Juni 2020 ließ sie das alte Haus abrei-
ßen. Ab Juli 2020 wurde der Neubau 
errichtet, den die Steuerpflichtige 
ebenfalls vermietete. 
Das Finanzamt gewährte die Sonder-
abschreibung nicht. Die hiergegen 
gerichtete Klage und Revision waren 
erfolglos. 
Der Zweck der Sonderabschreibung 
liegt darin, Anreize für die zeitnahe 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums 
zu bieten und damit die Wohnraum-

knappheit zu bekämpfen. Der Abriss 
und anschließende Neubau einer Im-
mobilie ohne Schaffung eines zusätzli-
chen Bestands an Wohnungen erfüllt 
dieses Ziel nicht. 
Beachten Sie 
Etwas anderes kann nur gelten, wenn 
der Neubau in keinem zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit dem 
vorherigen Abriss steht. Ein solcher 
Ausnahmefall lag im Streitfall aber 
nicht vor. Denn die Steuerpflichtige 
hatte von Anfang an geplant, das ab-
gerissene Einfamilienhaus durch ein 
neues zu ersetzen, und die Bauarbei-
ten folgten zeitlich unmittelbar aufei-
nander. 

Mietwohnungsneubau: Keine Sonderabschreibung bei Abriss und 
Neubau 
Die Sonderabschreibung für Mietwoh-
nungsneubau nach § 7b des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) ist nicht zu 
gewähren, wenn ein Einfamilienhaus 
abgerissen und durch einen Neubau 
ersetzt wird. Die Steuerförderung setzt 
voraus, dass durch die Baumaßnahme 
bisher nicht vorhandene Wohnungen 
geschaffen werden. Dies erfordert, so 
der Bundesfinanzhof, eine Vermeh-
rung des Wohnungsbestands. 
Zum Hintergrund: Unter den Voraus-
setzungen des § 7b EStG gewährt der 
Fiskus eine Sonderabschreibung, die 
bis zu 5 % im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren beträgt. Insgesamt können 
in den ersten vier Jahren somit bis zu 
20 % zusätzlich zur regulären Ab-
schreibung abgeschrieben werden. 



(in 2025 = 282 EUR). 
Der monatliche Sachbezugswert für 
Verpflegung soll in 2026 um 12 EUR 
auf 345 EUR steigen. 
Beachten Sie  
Aus dem monatlichen Sachbezugswert 
für Verpflegung abgeleitet ergeben 
sich für 2026 die nachfolgenden Sach-
bezugswerte für die jeweiligen Mahl-

zeiten (Werte für 2025 in Klammern): 
Frühstück: 
▪ monatlich: 71 EUR (69 EUR) 
▪ kalendertäglich: 2,37 EUR (2,30 

EUR) 
Mittag- bzw. Abendessen: 
▪ monatlich: 137 EUR (132 EUR) 
▪ kalendertäglich: 4,57 EUR (4,40 

EUR) 

Freie Unterkunft und Verpflegung: Voraussichtliche Sachbezugswerte  
für 2026 

Die Sachbezugswerte für freie oder 
verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung 
der Verbraucherpreise angepasst. 
Nach dem vorliegenden Entwurf – mit 
der Zustimmung durch den Bundesrat 
ist wie in den Vorjahren zu rechnen – 
soll der Sachbezugswert für freie Un-
terkunft 285 EUR monatlich betragen 
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So wird beispielsweise festgelegt, bis 
zu welcher Lohnhöhe Beiträge zu 
zahlen sind. 
Nachfolgend sind einige Rechengrö-
ßen auszugsweise aufgeführt (Werte 
für 2025 in Klammern): 
▪ Beitragsbemessungsgrenze in der 

allgemeinen Rentenversicherung: 
8.450 EUR (8.050 EUR) im Monat 

▪ Beitragsbemessungsgrenze in der 
knappschaftlichen Rentenversiche-
rung: 10.400 EUR (9.900 EUR) im 

Monat 
▪ Beitragsbemessungsgrenze in der 

gesetzlichen Krankenversicherung: 
5.812,50 EUR (5.512,50 EUR) im 
Monat 

▪ Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(Jahresarbeitsentgeltgrenze): 6.450 
EUR (6.150 EUR) im Monat 

Rechengrößen in der Sozialversicherung: Diese Werte sind für 2026 
geplant 
Die Bundesregierung hat die Verord-
nung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2026 beschlossen. Mit 
der Verordnung werden die maßgebli-
chen Rechengrößen der Sozialversi-
cherung (u. a. auch die Beitragsbe-
messungsgrenzen) aktualisiert.  
Beachten Sie 
Die Sozialversicherungsrechengrößen 
haben eine große Bedeutung für das 
Versicherungs-, Beitrags- und Leis-
tungsrecht in der Sozialversicherung. 

EUR bereits ab dem ersten Entfer-
nungskilometer gewährt werden 
(Steueränderungsgesetz 2025 im 
Entwurf). 

▪ grundsätzlich keine Verpflegungs-
pauschale 

Auswärtstätigkeit: 
▪ „Dienstreisepauschale“ (0,30 EUR 

je gefahrenem Kilometer) 
▪ grundsätzlich Verpflegungspau-

schale je nach Abwesenheitszeiten 

Erste Tätigkeitsstätte: Definition 
Nach § 9 Abs. 4 S. 1 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) ist erste Tätig-
keitsstätte die ortsfeste betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers, eines 
v e r b u n d e n e n  U n t e r n e h m e n s  
(§ 15 Aktiengesetz) oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten Dritten, der 
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeord-
net ist. 
Die Zuordnung erfolgt vorrangig an-
hand der dienst- oder arbeitsrechtli-
chen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Wei-

sungen durch den Arbeitgeber. 
Typische Fälle einer dauerhaften Zu-
ordnung sind in § 9 Abs. 4 S. 3 EStG 
aufgeführt: 
▪ unbefristetes Tätigwerden, 
▪ Tätigwerden für die Dauer des 

Dienstverhältnisses, 
▪ Tätigkeit über einen Zeitraum von 

mehr als 48 Monaten. 
Fehlt eine solche dienst- oder arbeits-
rechtliche Festlegung auf eine Tätig-
keitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, 
ist erste Tätigkeitsstätte die betriebli-
che Einrichtung, an der der Arbeitneh-
mer dauerhaft 
▪ typischerweise arbeitstäglich ode 

▪ je Arbeitswoche zwei volle Ar-
beitstage oder mindestens ein Drit-
tel seiner vereinbarten regelmäßi-
gen Arbeitszeit tätig werden soll. 

Aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
bei der Arbeitnehmerüberlassung aus-

Keine erste Tätigkeitsstätte bei einem unbefristeten Leiharbeitsverhält-
nis 
Bei einem unbefristeten Leiharbeits-
verhältnis kommt eine dauerhafte Zu-
ordnung des Leiharbeitnehmers zu 
einer ersten Tätigkeitsstätte beim Ent-
leiher regelmäßig nicht in Betracht. 
Durch diese steuerzahlerfreundliche 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
sind die Fahrten zum Entleiher grund-
sätzlich nach Reisekostengrundsätzen 
als Werbungskosten abzugsfähig.  

Erste Tätigkeitsstätte versus Aus-
wärtstätigkeit 
Je nachdem, ob es sich beim Tätig-
keitsort um eine erste Tätigkeitsstätte 
oder um eine Auswärtstätigkeit han-
delt, hat das u. a. folgende steuerliche 
Konsequenzen: 
Erste Tätigkeitsstätte: 
▪ Entfernungspauschale (0,30 EUR je 

Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstät-
te; ab dem 21. Kilometer: 0,38 
EUR) 
Beachten Sie 
Mit Wirkung ab 2026 sollen 0,38 

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Arbeitnehmer 
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sung von Arbeitnehmern an Entleiher. 
Nach der seit dem 1.4.2017 geltenden 
Fassung des § 1 Abs. 1b AÜG darf der 
Verleiher denselben Leiharbeitnehmer 
– vorbehaltlich einer abweichenden 
tarifvertraglichen Regelung – demsel-
ben Entleiher nicht länger als 18 Mo-
nate überlassen. Scheidet damit eine 
unbefristete Überlassung an den Ent-
leiher von Gesetzes wegen aus, gilt 
dies auch für die damit zusammen-
hängende Zuordnung des Leiharbeit-
nehmers an eine Tätigkeitsstätte des 
Entleihers. 
Beachten Sie  
Damit widerspricht der Bundesfinanz-
hof dem Bundesfinanzministerium, 
wonach die Regelungen des § 1 Abs. 
1 S. 4 i. V. mit Abs. 1b AÜG für das 
Steuerrecht keine Wirkung entfalten. 
Fazit  

§ 1 Abs. 1b AÜG führt praktisch dazu, 
dass bei Leiharbeitnehmern die Be-
stimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
nach § 9 Abs. 4 S. 3 Alt. 1 und 3 EStG 
für den Betrieb des Entleihers aus-
scheidet. Eine erste Tätigkeitsstätte 
beim Entleiher kann sich somit regel-
mäßig nur ergeben, wenn 
▪ der Verleiher den Leiharbeiter nur 

befristet für die Dauer der Tätigkeit 
b e i m  E n t l e i h e r  e i n s t e l l t 
(„Dauerhaftigkeit“ i. S. des § 9 Abs. 
4 S. 3 Alt. 2 EStG durch Zuord-
nung für die Dauer des befristeten 
Dienstverhältnisses) oder 

▪ ein Tarifvertrag der Überlassungs-
branche für den Leiharbeitnehmer 
§ 1 Abs. 1b AÜG aushebelt und 
eine von den 18 Monaten abwei-
chende Überlassungshöchstdauer 
regelt. 

Keine erste Tätigkeitsstätte bei einem unbefristeten Leiharbeitsverhält-
nis 
schließlich auf die Zuordnungsent-
scheidung des Verleihers abzustellen 
ist. Ob der Entleiher eine Zuordnung 
vornimmt, ist unbedeutend. 
Eine erste Tätigkeitsstätte kann sich 
nur ergeben, wenn die Zuordnung 
dauerhaft erfolgt oder mit den Tätig-
keiten die quantitativen Kriterien dau-
erhaft erfüllt werden. Liegen die Vo-
raussetzungen nur vorübergehend vor, 
ergibt sich keine erste Tätigkeitsstätte 
und es sind Reisekosten abzugsfähig. 
Nach der Entscheidung kommt bei 
einem Leiharbeitsverhältnis eine unbe-
fristete Zuordnung auf der Grundlage 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) regelmäßig nicht in Betracht. 
So verbot schon § 1 Abs. 1 S. 2 AÜG 
in der bis zum 31.3.2017 geltenden 
Fassung die mehr als vorübergehende 
und damit die unbefristete Überlas-

 Wagner und Partner mbB 
Steuerberater 

Hinweise 

insbesondere für Angestellte) 1.900 
EUR. Für Selbstständige, die ihre ge-
samte Vorsorge alleine tragen, beträgt 
d e r  H ö c h s t b e t r a g  
2.800 EUR. Bei einer Zusammenver-
anlagung gelten die Höchstbeträge pro 
Person. 
Sachverhalt 
Eheleute hatten jeweils eine freiwillige 
private Pflegezusatzversicherung ab-
geschlossen, mithilfe derer sie die 
finanziellen Lücken schließen wollten, 
die sich bei einer dauernden Pflegebe-
dürftigkeit vor allem bei höheren Pfle-
gegraden aufgrund der den tatsächli-
chen Bedarf nicht abdeckenden Leis-
tungen der gesetzlichen Pflegeversi-
cherung ergeben würden. 
Die hierfür aufgewendeten Beiträge 
blieben bei der Einkommensteuerver-
anlagung wegen der anderweitigen 
Ausschöpfung des Höchstbetrags ohne 
steuerliche Auswirkung. 
Hiergegen wandten die Eheleute im 
Wesentlichen Folgendes ein: So, wie 
der Sozialhilfeträger die Heimpflege-
kosten des Sozialhilfeempfängers 
übernehme, müssten auch die Beiträ-
ge für ihre Zusatzversicherungen, die 
nur das sozialhilfegleiche Versor-
gungsniveau im Bereich der Pflege 
gewährleisteten, zur Wahrung der 
Steuerfreiheit des Existenzminimums 
einkommensteuerrechtlich berück-
sichtigt werden. 

Der Bundesfinanzhof hingegen hat die 
gesetzliche Beschränkung des Sonder-
ausgabenabzugs für verfassungsgemäß 
erachtet und von einer Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht abgesehen. 
Der Bundesfinanzhof begründet seine 
Sichtweise u. a. damit, dass der Ge-
setzgeber die gesetzlichen Pflegeversi-
cherungen bewusst (und in verfas-
sungsrechtlich zulässiger Weise) nur 
als Teilabsicherung des Risikos der 
Pflegebedürftigkeit ausgestaltet hat, 
bei der nicht durch die gesetzliche 
Pflegeversicherung abgedeckte Kosten 
in erster Linie durch Eigenanteile der 
pflegebedürftigen Personen aus ihren 
Einkommen oder ihrem Vermögen 
aufzubringen sind. Dementsprechend 
besteht keine verfassungsrechtliche 
Pflicht, auch die über das Teilleis-
tungssystem hinausgehenden Leistun-
gen steuerlich zu fördern und insoweit 
mitzufinanzieren. 
Das Prinzip der Steuerfreiheit des Exis-
tenzminimums erfordert nur, dass der 
Staat diejenigen Beiträge für Pflegever-
sicherungen steuerlich freistellen 
muss, die der Gesetzgeber als ver-
pflichtende Vorsorge ansieht und die 
nicht über das sozialhilferechtliche 
Niveau hinausgehen. Dies ist bei einer 
freiwilligen privaten Pflegezusatzversi-
cherung nicht der Fall. 

Beiträge zu einer freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung  
nicht erhöht abzugsfähig 
Nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs ist der Sonderausgabenab-
zug von Beiträgen für eine freiwillige 
private Pflegezusatzversicherung, die 
der (teilweisen) Absicherung von nicht 
durch die Pflege-Pflichtversicherung 
gedeckten Kosten wegen dauernder 
Pflegebedürftigkeit dient, verfassungs-
rechtlich nicht geboten. Denn der 
Gesetzgeber hat sich bewusst für ein 
Teilleistungssystem entschieden.  
Hintergrund 
B e i t r ä g e  z u r  B a s i s -
Krankenversicherung, die zur Erlan-
gung eines sozialhilfegleichen Versor-
gungsniveaus erforderlich ist, und zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung sind 
in voller Höhe als Sonderausgaben 
abziehbar. 
Demgegenüber werden Aufwendun-
gen für einen darüber hinausgehenden 
Kranken- oder Pflegeversicherungs-
schutz und sonstige Vorsorgeaufwen-
dungen mit Ausnahme von Altersvor-
sorgebeiträgen (also z. B. Arbeitslosen-
, Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, Haft-
pflicht- und Risikoversicherungen) nur 
im Rahmen eines Höchstbetrags steu-
erlich berücksichtigt, der jedoch regel-
mäßig bereits durch die Beiträge zur 
Basisabsicherung ausgeschöpft wird. 
Beachten Sie  
Dieser Höchstbetrag beträgt für Perso-
nen, bei denen sich andere an den 
Vorsorgeaufwendungen beteiligen (gilt 
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Anspruch auf Teilzeit – entgegenstehende betriebli-
che Gründe 

Recht 

Von Dr. Jan Blitz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

ten Verringerung der Arbeitszeit zu-
stimmen muss, soweit betriebliche 
Gründe dem nicht entgegenstehen. 
Ein entgegenstehender betrieblicher 
Grund liege gemäß Abs. 8 Abs. 4 Satz 
2 TzBfG insbesondere vor, wenn die 
Umsetzung des Arbeitszeitverlangens 
die Organisation, den Arbeitsablauf 
oder die Sicherheit im Betrieb wesent-
lich beeinträchtige oder unverhältnis-
mäßige Kosten verursache. Insoweit ist 
zunächst zu prüfen und festzustellen, 
ob der vom Arbeitgeber als erforder-
lich angesehenen Arbeitszeitregelung 
überhaupt ein betriebliches Organisa-
tionskonzept zugrunde liegt und – 
wenn dies zutrifft – um welches Kon-
zept es sich dabei handelt (erste Stufe). 
Organisationskonzept ist das Konzept, 
mit dem die unternehmerische Aufga-
benstellung im Betrieb verwirklicht 
werden soll. In der Folge ist zu unter-
suchen, inwieweit die aus dem Orga-
nisationskonzept folgende Arbeitszeit-
regelung dem Arbeitszeitverlangen 
tatsächlich entgegensteht (zweite Stu-
fe). Schließlich ist das Gewicht der 
entgegenstehenden betrieblichen 
Gründe zu prüfen (dritte Stufe). 
Insoweit stellte das Arbeitsgericht Köln 
fest, dass im Betrieb des Arbeitgebers 
ein Organisationskonzept vorliege, 
aus dem eine Arbeitszeitregelung 
folgt, die dem Begehren des Mitarbei-
ters auf Arbeitszeitreduzierung entge-
genstand. Denn das Organisationskon-
zept des Arbeitgebers sah vor, dass die 
Tanklager am betreffenden Standort 
jederzeit den für die Produktion nöti-
gen Zufluss an chemischen Grundstof-
fen gewährleisten muss. Zur Bewälti-
gung dieser unternehmerischen Aufga-
benstellung warn die Tanklager 24 
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr in 
Betrieb und ein entsprechendes voll-
k o n t i n u i e r l i c h e s  5 - S c h i c h t -

Wechselschicht-Modell war als Ar-
beitszeitmodell eingeführt. Dieses 
Modell sah zwingend den Einsatz für 
fünf Anlagenführern und einem 
Schichtmeister je Schicht vor. Dieses 
5-Schicht-Wechselschicht-Modell 
stand dem Teilzeitbegehren des Mitar-
beiters entgegen, ohne dass für den 
Arbeitgeber eine zumutbare Möglich-
keit bestand, die betriebliche Arbeits-
zeitgestaltung mit dem Teilzeitwunsch 
des Mitarbeiters in Einklang zu brin-
gen. Denn dem Arbeitgeber standen 
insgesamt zehn Schichtmeister bzw. 
stellvertretende Schichtmeister für das 
Tanklager zur Verfügung, wobei je-
weils zwei Schichtmeister je Schicht-
zug benötigt wurden. Würde der Mit-
arbeiter – seinem Teilzeitbegehren 
entsprechend – nur noch in verringer-
tem Umfang Ausgleichsschichten für 
den Arbeitgeber ableisten, so hätte 
dies rechnerisch zwingend die Anord-
nung von Mehrarbeit für die anderen 
Mitarbeiter des Arbeitgebers zur Folge. 
der Mitarbeiter kann vom Arbeitgeber 
aber nicht verlangen, den Arbeitsaus-
fall durch die Anordnung von Über-
stunden für andere Arbeitnehmer aus-
zugleichen. 
Der Teilzeitwunsch des Mitarbeiters 
wurde mithin wegen entgegenstehen-
den betrieblichen Gründen abgelehnt. 
 
Rechtsanwalt Dr. Blitz 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
 

In einem vom Arbeitsgericht Köln mit 
Urteil vom 31.07.2024 (Az. 9 Ca 
6540/23) entschiedenen Fall stritten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über 
einen vom Arbeitnehmer geltend ge-
machten Teilzeitanspruch. Der Arbeit-
geber ist ein Unternehmen der chemi-
schen Industrie, welches an dem 
Standort, an dem der Mitarbeiter be-
schäftigt wird, drei Tankläger betreibt. 
Der Mitarbeiter war als Schichtmeister 
im Tanklager tätig. Der Arbeitgeber 
hat an diesem Standort ein vollkonti-
nuierliches 5-Schicht-Wechselschicht-
Modell vereinbart, wonach über ins-
gesamt fünf Schichtgruppen, die den 
Betrieb im Tanklager in drei Schichten 
(Früh-, Spät- und Nachtschicht) an 
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
aufrechterhalten. 
Der Mitarbeiter machte einen Wunsch 
auf Verkürzung und Neuverteilung 
seiner Arbeitszeit geltend und 
wünschte insbesondere eine Reduzie-
rung seiner wöchentlichen Arbeitszeit 
von derzeit 37,5 Stunden pro Woche 
auf durchschnittlich 35 Stunden die 
Woche. Der Arbeitgeber hat daraufhin 
erfolglos verschiedene Stellenaus-
schreibungen auf der eigenen Home-
page sowie bei der Bundesagentur für 
Arbeit veröffentlicht, mit der der Ar-
beitgeber eine Ersatzkraft für den Mit-
arbeiter suchte. Nachdem sie hier 
keinen Erfolg hatte und mit dem Mitar-
beiter ein intensives Erörterungsge-
spräch führte, lehnte sie den Antrag 
auf Arbeitszeitreduzierung aus betrieb-
lichen Gründen ab. Hiergegen klagte 
der Mitarbeiter, unterlag jedoch vor 
dem Arbeitsgericht. 
Das Arbeitsgericht Köln führte aus, 
dass nach § 9a Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 
Satz 1, 8 Abs. 4 Satz 1 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG) der Arbeit-
geber der geltend gemachten befriste-
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